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schieden schwieriger, zudem subjektiver ist, hat man gerne zu dem 
Strohhalm gegriffen, den die mit der Institutio Sanctimonialium über-
einstimmenden patristischen Exzerpte bieten: Natürlich hat Raymond 
Étaix selber ohne viel Federlesen die Handschrift auf „certainement 
postérieur à l’an 816“ datiert30, auch Monique-Cécile Garand hat dieses 
Argument aufgegriffen und daraus gefolgert, der Codex beweise, dass 
„jusqu’en 816 ou immédiatement après“ in Corbie die ab-Schrift par-
allel zur Carolina praktiziert worden sei31. Ganz genauso äußert sich 
Terence Alan Martyn Bishop, der insbesondere ein dem Peterskloster 
von Corbie benachbartes Nonnenscriptorium die ab-Schrift pflegen 
lässt32 und den Codex durch die „two extracts from the Regula sancti­
monialium among the miscellanea in the holograph BN 13440“ sicher 
datiert sieht33. In der Columban-Forschung hat sich die Einschätzung 
verschoben. Unser Codex tradiert den sog. Sermo V und stellt einen 
seiner besten Textzeugen dar, Walker hatte ihn noch auf „s. VIII“ 
datiert34, während Clare Stancliffe bereits auf die neuere Linie einge-
schwenkt ist: Wegen der hier tradierten und mit der Institutio Sancti-
monialium übereinstimmenden Vätertexte gelte: „The attribution to 
Corbie ca 816/17 … seems secure“35, und in dasselbe Horn stößt, ohne 
eine nähere Begründung zu liefern, Aldo Granata: „prodotto a Corbie 
verso l’816/817“36. Schließlich hat auch David Ganz die mit Aachen 
816 übereinstimmenden Texte als Rezeption betrachtet, womit ein 
festes Datierungskriterium gegeben schien37.
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